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Mit dem Tarifvertrag vom 12. November 2008 zur Vorbereitung des neuen Tarifrechts
im Land Berlin – Vorbereitungs-TV Land Berlin – haben die Mitgliedsgewerkschaften
im dbb berlin und die dbb tarifunion den Weg in das Jahr 2010 beschritten. Die Auf-
nahme von Tarifverhandlungen zur Einführung von TV-L und TVöD zur Ablösung des
BAT/BAT-O bzw. des BMT-G/BMT-O ab 1. Januar 2010 ist umunkehrbar für das Land
Berlin vereinbart worden. Die Gehaltsabsenkungen für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nach dem Anwendungstarifvertrag werden über den 31. Dezember
2009 hinaus nicht verlängert. Ausgangsbasis für die neuen Entgelte sind nach dem
TV-L der 1. November 2006 bzw. der 1. Oktober 2005 (TVöD-Bereich). 

Für die Beamtinnen und Beamten besteht zu Beginn des Jahres 2010 wie bei den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei den Entgelten der gleiche Anpassungsbe-
darf bei der Besoldung. Auch diese Forderung des dbb berlin wird im Grundsatz vom
Senat von Berlin nicht bestritten. Wie bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern wird im Jahr 2009 über die neuen Gehälter ab 2010 verhandelt werden. 

Zum 1. April 2009 wird das Berliner Beamtenrecht an die Vorschriften des Beamten-
statusgesetzes angepasst. Der am 2. Dezember vom Senat verabschiedete Entwurf 
eines Dienstrechtsänderungsgesetzes trägt dem Rechnung. Der dbb berlin wird in 
den nächsten Wochen das Gesetzesvorhaben intensiv begleiten. Wichtige Vorschläge
zur Neufassung des Landesbeamtengesetzes stehen zur Diskussion. Auch ist der 
dbb berlin vorbereitet auf die von der Staatssekretärskonferenz und dem Senat an-
geregte Reform des Berliner Laufbahnrechts.

Auf dem Weg in das Jahr 2010 wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest 2008 und 
einen erfolgreichen Jahreswechsel 2008/2009

Joachim Jetschmann
Landesvorsitzender des dbb berlin
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In der Herbstsitzung des Landeshauptvorstandes des
dbb berlin haben die Vertreterinnen und Vertreter der
Mitgliedsgewerkschaften und -verbände auf Antrag des
Landesvorsitzenden der DSTG Berlin, Detlef Dames, ein-
stimmig beschlossen, für eine inhalts- und zeitgleiche
Übernahme des Tarifabschlusses der dbb tarifunion für
die Berliner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf
die Beamtinnen und Beamten einzutreten. 

Der Landeshauptvorstand fordert den Senat von Berlin
auf, die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
vereinbarte Entgelterhöhung in Höhe von 65 Euro ab 1.
Juni 2009 durch gesetzliche Regelungen für die Beam-
tinnen und Beamten zu übernehmen. Der dbb berlin er-
wartet vom Senat eine sofortige Vorlage eines Gesetzes-
entwurfs zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes.
Die Forderungen zur Besoldungserhöhung wird der dbb
berlin in Kürze bei einem beamtenpolitischen Grund-
satzgespräch mit dem Senator für Inneres erheben. 

„Die jüngsten Ermahnungen vom Innensenator Dr. Kör-
ting, die Beamtinnen und Beamten sollten sich mit der
Erhöhungen der Sonderzahlungen 2008 und 2009 um je

Landeshauptvorstand des dbb berlin
für Besoldungserhöhungen

Der Landesvorsitzende des dbb berlin, Joachim Jetsch-
mann, hat den Senator für Inneres und Sport, Dr. Ehr-
hart Körting, aufgefordert, auch ab 1. Januar 2009 die
Bereitstellung von Dienstkleidung für die Beamtinnen
und Beamten sowie für die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer bei der Berliner Polizei, der Feuerwehr und
des Justizvollzuges sowie in anderen Bereichen der Ber-
liner Verwaltung auf Landeskosten sicherzustellen.

In dem Schreiben an den Innensenator wurde vom dbb
berlin darauf hingewiesen, dass die Ausführungsvor-
schriften des Senats über die Verpflichtung der Beam-
ten zum Tragen von Dienstkleidung vom 18. Juni 1968
sowie die Regelungen über des Einkleidungsgeld und
Bekleidungsgeld mit Ablauf des 31. Dezember 2008 au-
ßer Kraft treten. 

Der dbb berlin betonte gegenüber dem Innensenator
besonders das Bestehen eines dringenden Handlungs-
bedarfs, da nicht nur die Rechtsvorschriften über die Be-
reitstellung der Dienstkleidung auf Landeskosten Ende
2008 ihre Gültigkeit verlieren, sondern zum Beispiel im
Bereich des Berliner Justizvollzuges bereits von der Jus-
tizsenatorin Vorbereitungen getroffen worden sind, um

die Justizvollzugsbeamtinnen und -beamten sowie die
Justizvollzugsangestellten nicht unwesentlich an der
Beschaffung der Dienstkleidung auf private Kosten mit
fast 75 v.H. der jährlichen Beschaffungskosten zu betei-
ligen.

Die Forderung des dbb berlin, die Dienstkleidung auf
Landeskosten bereitzustellen, wurde von einer Ver-
handlungsdelegation unter Leitung des Landesvorsit-
zenden des dbb berlin, Joachim Jetschmann, während
der Erörterungen über das neue Landesbeamtengesetz
mit Vertreterinnen und Vertretern der Dienstrechtsab-
teilung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ver-
treten.

Die Vertreterinnen und Vertreter von DPolG, gkl und
BSBD im dbb berlin haben eine Ergänzung von § 39 –
künftig § 70 – des Landesbeamtengesetzes – LBG – da-
hingehend vorgeschlagen, dass im LBG ausdrücklich ge-
setzlich die Verpflichtung des Dienstherrn zur Bereit-
stellung der Dienstkleidung auf Landeskosten festge-
schrieben wird. Auch hierüber wird der dbb berlin im
Rahmen seines nächsten beamtenpolitischen Gesprä-
ches mit dem Innensenator verhandeln. �

dbb berlin fordert Bereitstellung 
von Dienstkleidung auf Landeskosten 

300 Euro zufriedengeben, werden nachdrücklich zurück-
gewiesen. Die Beamtinnen und Beamten lehnen es ab,
die Finanzierungsreserve für den Senat spielen zu müs-
sen“, so der Landesvorsitzende des dbb berlin, Joachim
Jetschmann, nach der Sitzung des Landeshauptvorstan-
des des dbb berlin. �

Bildmitte: Detlef Dames, Landesvorsitzender der DSTG
Berlin, sowie die Mitglieder der Landestarifkommission
des dbb berlin, Ingrid Rutsch und Cornelia Dorow.
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Gewalt verletzt das zivile Minimum. Einerlei, ob es
sich um Gewalt von Jugendlichen, um Gewalt in der
Erziehung, um häusliche, sexuelle, psychische oder
andere Formen von Gewalt handelt, wir dürfen sie
vor allem der Opfer wegen nicht hinnehmen. Der
Berliner Senat hat bereits 1994 die Landeskommis-
sion Berlin gegen Gewalt, ein ressortübergreifendes
Staatssekretärsgremium unter meinem Vorsitz, mit
dem Auftrag eingerichtet, auf die Gestaltung einer
nachhaltigen Präventionsarbeit in Berlin hinzuwir-
ken. Die Kommission entwickelt und fördert gewalt-
präventive Projekte, führt Recherchen zu für die Ge-
waltprävention relevanten Themen durch, vergibt
Forschungsaufträge, treibt die Vernetzung der Prä-
ventionsakteure voran, richtet den Berliner Präven-
tionstag aus und verleiht den Berliner Präventions-
preis. Als Serviceleistung bietet sie einen umfangrei-
chen Internetauftritt und Handreichungen für die
praktische Arbeit vor Ort an. Schwerpunktmäßig be-
schäftigt sie sich mit Kinder- und Jugenddelinquenz,
Gewaltprävention in Schulen, Gewalt gegen Frauen
und Mädchen, Jugendstrafrechtspflege, Gewalt in
der Erziehung, Rechtsextremismus und kommunaler
Prävention.

In den letzten Jahren hat sie sich vor allem mit Ju-
genddelinquenz befasst. Aktuell waren der 9. Berli-
ner Präventionstag und die Verleihung des Berliner
Präventionspreises am 14. Oktober 2008 diesem
Thema gewidmet. 500 Gäste verfolgten die Preisver-
leihung durch den Präsidenten des Abgeordneten-
hauses von Berlin, Herrn Walter Momper. Sechs Pro-
jekte wurden ausgezeichnet. STOPP TOKAT, eine
Netzwerkinitiative gegen Raub und Gewalt, erhielt
den 1. Preis. Bundesweit Beachtung fanden die von
der Kommission beauftragten und in ihrer Reihe Ber-
liner Forum Gewaltprävention veröffentlichten Stu-
dien von Prof. Dr. Ohder zu Intensivtätern. Gemein-
sam mit den Ergebnissen einer von ihr selbst durch-
geführten Analyse der Akten von Intensivtätern ste-
hen nun Erkenntnisse zur Verfügung, die für den
Umgang der zuständigen Institutionen mit diesem
Täterkreis von zentraler Bedeutung sind. Pionierar-
beit hat die Kommission bezüglich des Themas „Ge-
walt von Jungen, männlichen Jugendlichen und jun-
gen Männern mit Migrationshintergrund in Berlin“
geleistet. Eine von ihr eingesetzte interdisziplinäre
Arbeitsgruppe, an der zahlreiche Migrantenorganisa-
tionen mitgewirkt haben, hat erstmalig für Berlin ei-
ne umfassende Darstellung und Analyse des Pro-

Die Landeskommission 
Berlin gegen Gewalt

www.berlin-gegen-gewalt.de 

Staatssekretar Thomas Härtel

blems vorgelegt und Empfehlungen zur Prävention
ausgesprochen, die unter anderem in eine derzeit in
Arbeit befindliche Senatsvorlage einfließen werden.
Es war auch die Landeskommission Berlin gegen Ge-
walt, die im Jahr 2002 dafür Sorge getragen hat,
dass erstmalig in einem Bundesland flächendeckend
die Schulversäumnisse in allen Schulen bis zur zehn-
ten Klasse erfasst wurden. Die Ergebnisse wurden
veröffentlicht, im Rahmen einer Tagung diskutiert,
eine Handreichung zum Umgang mit Schuldistanz
für Schule und Jugendhilfe sowie ein Informations-
flyer für Eltern wurden erstellt. Heute ist in Berlin je-
dem klar, dass Schuldistanz nicht hingenommen
werden kann, ohne dass junge Menschen Gefahr
laufen, auf die schiefe Bahn zu geraten oder ohne
ausreichende Bildung zu bleiben. Diese wenigen Bei-
spiele aus der Arbeit der Landeskommission Berlin
gegen Gewalt zeigen, dass Prävention sich lohnt und
eine wichtige Investition in die Zukunft ist. Sie ge-
lingt, wenn wir alle verantwortlich handeln und im
Rahmen gut funktionierender Netzwerke professio-
nell miteinander kooperieren.

Thomas Härtel,
Vorsitzender der Landeskommission 

Berlin gegen Gewalt,
Staatssekretär für Sport
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Hier gilt übrigens der Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz von Geburt an. 

Investitionen wirkungsvoll einsetzen

Ausreichende und gute Angebote der FBBE können
nur mit angemessenen Finanzressourcen realisiert
werden. Dennoch unterscheidet sich die Investi-
tionsbereitschaft der Länder für diesen Bildungsbe-
reich erheblich. Je nach Bundesland wurden im Jahr
2005 zwischen 1.000 und 2.800 Euro zur Verfügung
gestellt. Im Spitzenfeld mit über 2.000 Euro pro Kind
sind Hamburg, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-An-
halt, Thüringen und Berlin zu finden. Im Gegensatz
hierzu geben Schleswig-Holstein und Niedersachsen
nur 37 Prozent der Summe aus, die in Berlin inves-
tiert wird. Entsprechend unterschiedlich werden
auch die Eltern an der Finanzierung beteiligt.

Bildung fördern – Qualität sichern

Frühe Bildung kann nur gelingen, wenn die Qualität
der Einrichtungen stimmt. Ein wichtiges Kriterium
für die Qualität von Kindertageseinrichtungen sind

Gute frühe Bildung kann die Bildungschancen des
einzelnen Kindes verbessern und eine optimale Basis
für erfolgreiche Bildungsbiografien schaffen – dies
zeigt internationale und nationale Forschung. Aller-
dings sind die Angebote und Strukturen der Früh-
kindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung von
Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich und
lassen erwarten, dass die frühen Bildungschancen
für Kinder je nach Wohnort besser oder schlechter
sind. Während in Westdeutschland vor allem die
Qualität des Angebotes – gemessen am Personal-
schlüssel – überzeugt, stehen im Osten wesentlich
mehr Betreuungsplätze zur Verfügung. 

Dies ist ein Ergebnis des Länderreports Frühkindliche
Bildungssysteme 2008, der eine transparente Dar-
stellung der 16 Systeme liefert. Kern des Reports
sind 16 Länderprofile, die nach drei Schwerpunkt-
themen strukturiert sind: Teilhabe sichern, Investi-
tionen wirkungsvoll einsetzen, Bildung fördern –
Qualität sichern. Informationen zu zentralen politi-
schen Themen sind so für jedes Bundesland schnell
verfügbar. Zusätzlich können über den Ländermoni-
tor (www.laendermonitor.de) alle Daten für einen
Vergleich der Bundesländer abgerufen werden.

Teilhabe sichern
Fast alle Vier- und Fünfjährigen in Deutschland ge-
hen in den Kindergarten. Die Unterschiede bei den
jüngeren Kindern sind jedoch gravierend. Und das,
obwohl davon auszugehen ist, dass der längere Be-
such einer Tageseinrichtung insbesondere Kindern
aus benachteiligten Kontexten hilft, ihre Persönlich-
keit zu entfalten und späteren Bildungserfolg zu si-
chern.  

So besuchen in allen ostdeutschen Ländern und Ber-
lin über 40 Prozent der Zweijährigen täglich eine
Kindergruppe; in Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein jedoch weniger als 20
Prozent. Auch bei den Dreijährigen erzielen diese
Länder gemeinsam mit Bremen mit weniger als 75
Prozent die geringste Quote. Spitzenreiter im West-
en sind Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Würt-
temberg, wo rund 90 Prozent der Dreijährigen jeden
Tag mit Gleichaltrigen spielen und lernen. Herausra-
gend ist die Position bei den unter Dreijährigen in
Sachsen-Anhalt: 60 Prozent der Einjährigen, 85 Pro-
zent der Zweijährigen und 94 Prozent der Dreijähri-
gen nutzen die Chance einer Kindertagesbetreuung.

Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2008 
der Bertelsmann Stiftung

Größere Qualität im Westen, 
bessere Teilhabe im Osten

Kathrin Bock-Famulla



AmAbend des 12. November 2008 erzielten die dbb tarifunion und das Land Berlin eine Einigung
im Tarifstreit für die Landesbediensteten Berlins. Die monatelangen Streiks haben die Arbeitge-
berseite letztlich beeindruckt, so dass ein neues Angebot vorgelegt wurde. Nach erneut schwie-
rigen, letztlichaberkonstruktivenVerhandlungenkonnteeinTarifkompromisserzieltwerden.Auf
dieseWeise bliebWowereits „Tarif-Basta“ doch nicht das letzteWort.

Das Ergebnis im Einzelnen:
� Aufschlag von 65 Euro pro Monat auf die Vergütungen und Löhne ab 1. Juni 2009

� Aufschlag von 35 Euro pro Monat auf die Ausbildungsvergütungen ab 1. Juni 2009

� ErklärungderTarifvertragsparteien,dassdieAbsenkungennachdemAnwendungstarifvertrag
nicht über den 31. Dezember 2009 hinaus verlängert werden

� Aufnahme von Tarifverhandlungen zur Einführung von TV-L und TVöD

Der monatliche Aufschlag von 65 Euro (35 Euro pro Monat für die Auszubildenden) bleibt auch
erhalten, wenn der Anwendungstarifvertrag Land Berlin zum 31. Dezember 2009 ausläuft. Das
bedeutet: Die Einkommen der Beschäftigten des Landes Berlinwerden ab 2010 – nach Auslaufen
des Anwendungstarifvertrages –wieder auf 100 Prozent erhöht (auf dasNiveau vor demAnwen-
dungstarifvertrag). Der Sockelbetrag von 65 Euro proMonatwird nach der Erhöhung auf 100 Pro-
zent auch dieser Summe hinzugerechnet – eine Anrechnung findet nicht statt.

Ergebnis erzielt!

Mehr Geld für alle Beschäftigten und
Perspektive in Richtung TV-L / TVöD
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ihre Personalressourcen. Der Bundesländervergleich
zeigt auch in diesem Punkt eine enorme Variations-
breite. Das Verhältnis von Personalressourcen zu den
genutzten Betreuungszeiten der Kinder bewegt sich
zwischen einer Personaleinheit für 4,2 bis 7,8 Kinder
unter drei Jahren und für 8,0 bis 13,5 Kinder über
drei Jahren. In Rheinland-Pfalz liegt es durchschnitt-
lich bei 1:4,2 für Kinder unter drei Jahren, während
es in Brandenburg bei 1:7,8 für diese Altersklasse ist.
Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
liegen mit einem Personalschlüssel von über 1:6
ebenfalls am Ende der Skala. In diesen Zahlen ent-
halten ist auch die Zeit, in der sich eine Erzieherin
mit anderen Dingen als der Betreuung der Kinder
beschäftigt, wie zum Beispiel Elterngespräche oder
die Kooperation mit der Grundschule. Auch bei den
älteren Kindern ist der Personaleinsatz pro Kind mit
über 1:12 insbesondere in den ostdeutschen Län-

dern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen und Thüringen am schlechtesten. Besonders
gut mit unter 1:10 schneiden Berlin, Baden-Würt-
temberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz ab. Selbst die Spitzenländer
erfüllen damit nicht die Empfehlung der Bertels-
mann Stiftung, die für unter Dreijährige einen Perso-
nalschlüssel von 1:3 und für über Dreijährige 1:7,5
vorsieht. 
Fazit: Kinder erfahren je nach Bundesland abwei-
chende Rahmenbedingungen und Formen der frü-
hen Bildung. In dieser Vielfalt ist Bildungspolitik ge-
fordert, allen Kindern optimale Bildungs- und Ent-
wicklungschancen und damit gesellschaftliche Teil-
habe zu eröffnen. Der Länderreport will Diskussio-
nen über bestehende Rahmenbedingungen und Um-
setzungsstrategien in den frühkindlichen Bildungs-
systemen anregen. �

Die Erhöhung der Einkommen um 65 Euro proMonat bedeutet für die Angestellten und Arbeiter
des Landes Berlin bis zu einer monatlichen Grundvergütung bzw. bis zu einem Monatslohn von
ca. 2.240 Euro eine Einkommensverbesserung von mehr als 2,9 Prozent.
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Bei der Paraphierung des Tarifkompromisses, v. l. n. r.: Joachim Jetschmann, Vorsitzender dbb berlin, Ehrhart Körting,

Innensenator Berlin, Helmut Overbeck, Stellvertretender Vorsitzender und Verhandlungsführer der dbb tarifunion,

Ulrich Freise, Staatssekretär Senatsverwaltung für Inneres

„Endlich habenwir Positives für die Beschäftigten im Land erreicht!“ kommentiert Helmut Over-
beck, Stellvertretender Vorsitzender und Verhandlungsführer der dbb tarifunion, den gefunde-
nen Tarifkompromiss. „Die Kolleginnen und Kollegen haben sich mit den Streiks eine überfällige
Einkommensverbesserung erstritten. Sie bleiben nicht länger von der Tarifentwicklung im Übri-
gen Öffentlichen Dienst abgekoppelt. Durch die Prozessvereinbarung, den TV-L bzw. den TVöD
auch für das Land Berlin ab dem Jahr 2010 einzuführen, erhalten die Beschäftigten des Landes
endlich auch ein neues undmodernes Tarifrecht.Weitere Absenkungen wird es nicht geben!“, so
Overbeck weiter.

Das Tarifergebnis wird jetzt in den Gremien der dbb tarifunion diskutiert undmuss noch von den
Mitgliedern in einer Urabstimmung bestätigt werden.

Dezember 2008
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heute ja zum Glück von keiner Seite mehr bezweifelt –
dem Leiter bzw. der Leiterin einer Schule zu. Doch ist ei-
ne Lehrkraft erst einmal Leiter/in einer Schule gewor -
den, so bleibt sie dieses in der Folge bis zum Eintritt in
den Ruhestand (von der Aus nahme abgesehen, dass die
Schule geschlossen oder mit einer anderen zusammen-
gelegt wird). Doch gerade die im letzten Satz in Klam-
mern gesetzte Bemerkung hat in der Ver gangenheit ge-
zeigt, dass ein Schulleiterwechsel für die Entwicklung ei-
ner Schule von gro ßer Bedeutung ist. In anderen Län-
dern ist dies schon lange bekannt und so ist die freiwil -
lige Rotation eines Schulleiters bzw. einer Schulleiterin z.
B. in England ein ganz natürli cher Vorgang. Dabei muss
ich natürlich zugeben, dass der freiwillige Wechsel in
den Schulleitungspositionen in England häufig auch et-
was mit den Schulgrößen, der Finanz ausstattung einer
Schule und deren Schulprogramm zu tun hat. Doch hat
die Erfahrung auch deutlich gezeigt, dass dort Schullei-
ter nach erfolgtem Schulwechsel so manches Mal ganz
neue, bei ihnen zuvor nicht entwickelte Qualitäten zeig-
ten.

Und so genannte schlechte Schulleiter finden dort keine
neue Schule, vielmehr müssen sie ggf. nach mehrfa-
chem Monitum der Schulinspektion eine andere Tätig-
keit überneh men.

Doch schaue man sich bitte auch einmal an, wer und
wie in Berlin die Funktion eines Schulleiters/ einer
Schulleiterin erhält. 

Zunächst einmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass
sich jede Lehrkraft in Berlin im Rahmen seiner Laufbahn
auf die ausgeschriebene Funktionsstelle einer
Schulleite rin/eines Schulleiter bewerben kann. Die Lauf-
bahnvoraussetzungen verlangen alleine für die Beförde-
rung eine fünfjährige Dienstzeit in der Laufbahn nach
erfolgter Er nennung zum Beamten auf Lebenszeit. Rich-
tig, § 71 des Berliner Schulgesetzes nennt weitere in-
haltliche Voraussetzungen – doch wie sollen diese nach-
gewiesen werden? Dar über findet sich weder im Gesetz
noch in den Handlungsanweisungen für die Auswahl
zur Wahrnehmung der Schulleiterfunktion nichts. Ach
so, Sie meinen, ich hätte den Halbsatz übersehen: „die
durch Qualifizierungsmaßnahmen nachgewiesen wer-
den sollen“ – aber nicht müssen.

Ich erlaube mir, die von mir seit Jahren sowohl als Vor-
standsmitglied des Deutschen Phi lologen verbandes als
auch später einer Schulleitervereinigung in Berlin immer
wieder an verantwortlicher Stelle vorgetragene Forde-
rung, dass das Land Berlin entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen anbieten und verbindlich vorschrei-
ben sollte. Bis heute finden sich nur Einzelangebote und
natürlich der von den Ländern Berlin und Brandenburg
gemeinsam getragene Masterlehrgang in Verantwor-
tung der Uni Potsdam, dem jedoch bis heute fast jeder

> Aus dem Berliner Schulleben Dr. Jobst Werner

Schulleiterwechsel – ein Regelfall?
Da haben wir
nun das Pro-
blem: Ein in
meinen Augen
guter Gedanke
wird sogleich
mit ei ner nega-
tiven Erschei-
nung in Bezie-
hung gebracht
und darum
dann von vie-
len Diskutan-
ten verworfen.

Welche Diskus-
sion meine ich?

Da konnte man
den Tageszei-

tungen Anfang Oktober entnehmen, dass die für die
Berliner Schulen zuständige Senatsverwaltung den Ge-
danken prüft, ob es nicht sinnvoll ist, Schulleiter künftig
in gewissen Zeitabständen rotieren zu lassen. Und un-
verzüglich wird dieser Gedanke von verschiedenen Sei-
ten mit dem schlechten Schulleiter in Verbindung ge-
bracht, der an einer Schule einen guten Schulleiter ablö-
sen würde – eine teuflische Idee!

Doch lassen Sie uns die Verbindung auflösen und über
beide Probleme einzeln nachden ken. Die Idee einer
Schulleiterrotation ist nicht neu. Ich weiß zumindest,
dass ich genau diesen Gedanken bereits Mitte der neun-
ziger Jahre der damaligen Schulsenatorin, Frau Stahmer,
und wenige Jahre später ihrem Nachfolger, Herrn Böger,
vorgetragen habe. Letzterer hatte diese Idee sogar dann
in einer Schulleitersitzung angesprochen ohne sie da-
nach jedoch weiter zu verfolgen. Der Grund für meine
damaligen Vorschläge war die Stagnation in den Lehrer-
kollegien der Schulen. Ich hatte kurz zuvor mehrere Mit-
glieder des Lehrerkollegiums meiner Schule nach mehr
als 30jähriger Zugehörigkeit zu dieser Schule in den Ru-
hestand verabschiedet. Und dabei war mir der Gedanke
gekommen, dass es im Interesse einer Schule doch ei-
gentlich liegt, durch Impulse von außen die Ent wicklung
der einzelnen Schule zu fördern. 

Nun gibt es wenige Gründe, warum eine Lehrkraft eine
Schule verlassen sollte, um an ei ner anderen Schule wei-
ter zu arbeiten. Und die Erfahrung mit manchmal not-
wendigen Umsetzungen infolge der Änderung der Schü-
lerzahlen bzw. notwendig werdenden Fach bedarfes hat
gezeigt, dass die freiwillige Bereitschaft, eine einem
Menschen lieb gewor dene Schule und/oder ein Kolle-
gium zu verlassen, um an anderer Stelle weiter zu arbei -
ten äußerst, gering ist. Eine besondere Bedeutung für
die Entwicklung einer Schule kommt – und das wird

Dr. Jobst Werner
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§ 8 – Stellenausschreibung, Auswahlentscheidung,
Feststellung der gesundheitlichen Eignung –

Mit dem neu hinzugekommenen § 8 Absatz 2 wer-
den erstmals Regelungen zur gesundheitlichen Eig-
nung im Landesbeamtengesetz aufgenommen. In-
haltlich sieht § 8 Absatz 2 vor, dass die gesundheitli-
che Eignung aufgrund eines ärztlichen Gutachtens
einer von der Dienstbehörde bestimmten Ärztin
oder eines von der Dienstbehörde bestimmten Arz-
tes festgestellt wird. Der Begründung zufolge sei da-
von auszugehen, dass mit derartigen Untersuchun-
gen regelmäßig auch künftig Ärzte des öffentlichen
Gesundheitsdienstes beauftragt würden. Um diesen
vonseiten des Senats beabsichtigten Regelfall auch
tatsächlich sicherzustellen, sollte § 8 Absatz 2 dahin-
gehend ergänzt werden, dass grundsätzlich ein
amtsärztliches Gutachten des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes einzuholen ist. Denn nur auf diese Art
und Weise wird für die Rechtsanwender in den ein-
zelnen Dienststellen die Intention des Gesetzgebers
hinreichend verdeutlicht. Nach Einschätzung des
dbb berlin gewährleistet nur die Beauftragung von
Amtsärztinnen und -ärzten die Anwendung mög-
lichst einheitlicher Maßstäbe bei der Feststellung
der gesundheitlichen Eignung. 

§ 11 – Ernennung beim Wechsel der Laufbahngruppe 

Nach § 11 bedarf es einer Ernennung auch bei der Ver-
leihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbe-

DURCH BOTEN!

An den
Senator für
Inneres und Sport
Dr. Ehrhart Körting
Klosterstraße 47

10179 Berlin

Berlin, 1. Dezember 2008

Föderalismusreform I und Dienstrecht;

Dienstrechtsänderungsgesetz – DRÄndG 
(zuvor: Dienstrechtsanpassungsgesetz – DRAnpG),
Stand: 31. Oktober 2008 

Beteiligung der Gewerkschaften nach § 60 des 
Landesbeamtengesetzes (LBG)

– Dortiges Schreiben vom 13. November 2008 – I A
21 – 0410/I/DRÄndG – sowie Besprechung am 
25. November 2008 –

Sehr geehrter Herr Dr. Körting,

aus unserer Sicht ist zu dem vorgenannten Geset-
zesentwurf Folgendes anzumerken:

Zu Artikel I – Landesbeamtengesetz –

Praxisbezug fehlt. Auf meine Initiative hin gab es Ende
der 80er Jahre einmal eine Arbeitsgruppe, die den Auf-
trag hatte, über eine sinnvolle und der Praxis ange -
passte Ausbildung für Schulleiter/innen nachzudenken.
Die Ereignisse der Jahre 1989/90 ließen die Arbeit der
Gruppe zum Erliegen kommen. Aber der Leiter der Gym-
nasialabteilung (so etwas gab es damals noch) beauf-
tragte mich damals für die für Schulleitungsaufgaben
an den Schulen in den östlichen Bezirken vorgesehenen
Lehrerinnen und Lehrer in den Sommerferien 1990 und
danach Veranstaltungen durchzuführen, in denen sie
mit den auf sie zukommenden Aufgaben vertraut ge-
macht werden sollten. Die inhaltliche Gestal tung wurde
mir überlassen und ich entwickelte ein Konzept, das
fünf Wochentage à täglich sechs bis sieben Stunden
umfasste. Später wurde dieses in modifizierter Form als
ein Bausteinkonzept für die Schulleiterausbildung zu-
nächst vom Pädagogischen Zentrum und dann dem BIL
getragen. Schließlich aber wurde aus Kostengründen die
Durchführung der Kurse vom BIL aufgegeben und die
beiden einzigen damals in Berlin aktiven Schulleiterver-
bände führten diese in Eigenregie alleine fort.

Doch tatsächlich als Bedingung für die Übernahme ei-
ner Schulleiterfunktion in Berlin gibt es bis heute keine
verbindliche Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen.
Nein, im Rah men des Auswahlverfahrens besucht man
eine fachfremde Unterrichtsstunde, führt ein kurzes Be-
ratungsgespräch mit der den Unterricht erteilenden

Lehrkraft (ca. 20 Minuten), und stellt sich dann einem
Bewerbungsgespräch (ca. 45 bis 60 Minuten). Dann
schlägt der für die Schule, an der die Funktionsstelle zu
besetzen ist, zuständige Schulaufsichtsbeamte die bei-
den geeignetsten Bewer ber der Schulkonferenz vor; die-
se führt eine Anhörung durch und gibt ein Votum ab. –
Die Behörde fällt die abschließende Entscheidung: Ein
neue/r Schulleiter/in ist gekürt. 

Ob dieser Mensch dann die Schulleiterfunktion gut oder
schlecht ausfüllt zeigt sich nach gut drei Schuljahren –
lange nach dem Ende der Probezeit.

Angebote an praxisbezogenen Fortbildungen für Schul-
leiter gibt es auch heute noch nur in ersten Ansätzen.

Ich bin überzeugt davon, dass erst ein unbedingt in der
Zukunft zu schaffendes Berufsbild des Schulleiters/der
Schulleiterin und die Anerkennung, dass es sich nicht
um eine Lehr kraft handelt, die diese Funktion wahr-
nimmt, sondern um einen leitenden Beamten/eine lei-
tende Beamtin, die auch unterrichtet, eine Änderung
herbeiführen wird. Für lei tende Beamte bzw. Beamtin-
nen gilt jedoch in meinen Augen wie selbstverständlich
das Rotationsprinzip.

Übrigens habe ich Herrn Senator Prof. Dr. Zöllner in ei-
nem persönlichen Schreiben meine Mitarbeit zur Lö -
sung dieses Problems angeboten. In einem freundlichen
Schreiben hat er mir mitgeteilt, dass ich mich an das LI-
SUM wenden möge. �
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zeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe. Dies
wird vom dbb berlin begrüßt, da der Beamte/die Be-
amtin nunmehr eine Urkunde erhält, die die Befähi-
gung für eine andere Laufbahngruppe nachweist. 
§ 13 – Wirksamwerden der Ernennung 
§ 13 Absatz 2 sieht vor, dass mit der Berufung in das
Beamtenverhältnis ein privatrechtliches Arbeitsver-
hältnis zum Dienstherrn erlischt. Da jedoch nichtige
Ernennungen im Regelfall auf Versäumnisse im Ein-
flussbereich des Dienstherrn und nicht auf solche im
Einflussbereich des Beamten zurückzuführen sind,
sollte nach Auffassung des dbb berlin – quasi als
„Rückfallebene“ für den zuvor Ernannten oder Er-
nannte – das privatrechtliche Arbeitsverhältnis
grundsätzlich wieder aufleben. 
§ 14 – Feststellung und Folgen der Nichtigkeit der
Ernennung 
Nach § 14 Absatz 3 können die gezahlten Bezüge,
Versorgungsbezüge oder sonstigen Geldleistungen
belassen werden. Dies entspricht inhaltlich der bishe-
rigen Fassung in § 17 des LBG. Allerdings wird vonsei-
ten des dbb berlin angeregt, die „Kann-Regelung“ in
eine „Soll-Regelung“ umzuformulieren. Ernennungen
sind in denen in § 11 BeamStG aufgezählten Fällen
nichtig. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig
um Fallgestaltungen, die auf behördeninterne Fehler
zurückzuführen sind und die damit dem Einflussbe-
reich des ernannten Beamten entzogen sind. Mit der
vorgeschlagenen Umformulierung würde verdeut-
licht, dass die Beamtinnen und Beamten grundsätz-
lich auf die Begründung eines wirksamen Beamten-
verhältnisses vertrauen können und dem ent spre -
chend die gewährten Leistungen im Falle einer un-
verschuldet nichtigen Ernennung regelmäßig nicht
zurückgefordert werden. Auch besonders gelagerten
Einzelfällen könnte mit dieser Formulierung nach wie
vor Rechnung getragen werden. 
§ 27 – Abordnung
Der dbb berlin fordert, dass an dem Wortlaut des § 62
Absatz 4 Satz 2 LBG in der derzeit geltenden Fassung
festgehalten wird. § 27 Absatz 4 sieht gegenüber der
vorgenannten Norm des § 62 Absatz 4 Satz 2 nun-
mehr lediglich vor, dass auch der Dienstherr, zu dem
die Abordnung erfolgt, zur Zahlung zustehender Be-
züge verpflichtet ist. Hingegen wird eine Verpflich-
tung zur Zahlung der sonstigen Geldleistungen nicht
mehr erwähnt. Um hier eine unverhältnismäßige
Schlechterstellung zu vermeiden, sollte die Formulie-
rung in ihrer Ursprungsform beibehalten werden. 
§ 33 – Entlassungsentscheidung 
§ 33 Absatz 4 ist komplett neu gefasst worden. In der
Vorfassung war vorgesehen, dass Beamte auf Widerruf
mit dem Ablauf des Tages entlassen sind, an dem ihnen
das Bestehen oder das endgültige Nichtbestehen der
Laufbahnprüfung bzw. im letzteren Fall auch der
Zwischenprüfung schriftlich mitgeteilt wird (entspricht
insoweit der Regelung in § 22 Absatz 4 BeamtStG) bzw.
an einem zu bestimmenden Prüfungsstichtag. Zudem
wurde für den Fall einer bestandenen Laufbahnprüfung
abweichend festgelegt, dass das Beamtenverhältnis

frühestens nach Ablauf des regelmäßigen Vorberei-
tungsdienstes endet. Nunmehr ist in Absatz 4 einheit-
lich geregelt, dass das Beamtenverhältnis auf Widerruf
abweichend von der beamtenstatusrechtlichen Rege-
lung bei der Ablegung oder dem endgültigen Nichtbe-
stehen der Laufbahnprüfung mit dem Ablauf der für
den Vorbereitungsdienst festgelegten Zeit endet. Inso-
weit wird in Berlin eine von anderen Landesbeamtenge-
setzesentwürfen wie zum Beispiel Brandenburg oder
den norddeutschen Küstenländern abweichende Rege-
lung getroffen. In den vorgenannten Gesetzesentwür-
fen sind nach derzeitigem Stand Regelungen vorgese-
hen, die der ursprünglichen Fassung des Absatzes 4 –
Stand: 1. September 2008 – entsprechen. Bei der neu
vorgesehenen einheitlichen Beendigungsregelung in §
33 Absatz 4 ist jedoch anzuerkennen, dass sowohl für
den Beamten auf Widerruf als auch für eine Dienststel-
le ein im Grundsatz feststehender Beendigungszeit-
punkt gegeben ist, der für beide Seiten eine größere
Planungssicherheit zur Folge hat. Vor diesem Hinter-
grund ist die Neuregelung in der nunmehr vorliegenden
Form aus unserer Sicht nicht zu beanstanden. Diese ein-
deutige Regelung sollte allerdings aus Gründen der
Rechtsklarheit in allen Laufbahnvorschriften sowie in
den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Laufbah-
nordnungsbehörden aufgenommen werden. 
§ 38 – Altersgrenze
Der dbb berlin begrüßt außerordentlich, dass an der
bisherigen Altersgrenze festgehalten wird.
§ 39 – Dienstunfähigkeit
Im Gegensatz zur Vorfassung ist § 39 Absatz 1 Satz 2
dahingehend ergänzt worden, dass Beamtinnen und
Beamte bei Zweifeln über die Dienstunfähigkeit ver-
pflichtet sind, sich nach Weisung der Dienstbehörde
durch einen von dieser bestimmen Arzt untersuchen
zu lassen. Wie oben erwähnt und in der Besprechung
am 25. des Monats vorgetragen, sollte im Landesbe-
amtengesetz eine grundlegende Feststellung dahin-
gehend getroffen werden, dass insbesondere mit
Untersuchungen zur Feststellung der gesundheit-
lichen Eignung sowie Untersuchungen infolge von
Zweifeln an der Dienstunfähigkeit regelmäßig Ärzte
bzw. Ärztinnen des öffentlichen Gesundheitsdiens tes
beauftragt werden. Denn bei ärztlichen Untersuchun-
gen mit weitreichenden Konsequenzen für das weite-
re (Berufs-)Leben des einzelnen Beschäftigten einer-
seits und für die Personalstruktur in den Behörden
andererseits sollte auf die Fachkunde und die beson-
dere Qualifikation von Amtsärztinnen und Amtsärz-
ten vertraut werden. Denn diese gewährleisten mög-
lichst einheitlich Maßstäbe bei den Untersuchungen
und den sich daraus ergebenden Gutachten. 
§§ 40, 44 – Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit auf Antrag – Wiederverwendung
aus dem Ruhestand 
Auf die Ausführungen zu § 39 nehmen wir Bezug. 
§ 41 – Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit von Amts wegen
§ 41 Absatz 2 Satz 4 sieht vor, dass bei festgestellter
Dienstunfähigkeit mit dem Ende des Monats, in dem
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die Versetzung in den Ruhestand der Beamtin oder
dem Beamten mitgeteilt worden ist, die die Versor-
gung übersteigende Besoldung einzubehalten ist.
Nach Ansicht des dbb berlin kann es nicht entschei-
dend sein, wann der Beamte die behördliche
Versetzungsverfügung in den Ruhestand erhalten hat.
Vielmehr ist der Zeitpunkt einer rechtskräftigen Ent-
scheidung maßgeblich. Für den Fall, dass ein Beamter
den Verwaltungsrechtsweg zur gerichtlichen Klärung
der Rechtmäßigkeit der Versetzungsverfügung be-
schreitet, hat er bis zum Eintritt dieser Rechtskraft An-
spruch auf Fortzahlung der Besoldung. 
§ 45 – Weitergabe von ärztlichen Gutachten 
Der dbb berlin vermisst eine Regelung, nach der die
Ärztin bzw. der Arzt verpflichtet ist, dem Beamten
bzw. der Beamtin eine Abschrift des ärztlichen Gutach-
tens zu übersenden. Aus Sicht des dbb berlin reicht die
Regelung in § 45 Absatz 3 Satz 2 nicht aus, wonach le-
diglich eine Kopie der aufgrund dieser Vorschrift an die
Behörde erteilten Auskünfte übermittelt wird. Vielm-
ehr muss der Beamtin/dem Beamten das auf dem Er-
gebnis der ärztlichen Untersuchung beruhende Gut-
achten in Gänze zur Verfügung gestellt werden. 
§ 46 – Einstweiliger Ruhestand 
Der dbb berlin fordert in § 46 Absatz 2 eine Klarstel-
lung dahingehend, dass eine Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand bei Umbildung und Auflö-
sung von Behörden nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Be-
amtStG nur dann vorgenommen werden kann, wenn
eine anderweitige Verwendung mit Zustimmung des
Beamten – auch nach Ausschöpfung der in Betracht
kommenden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
– nicht möglich ist. 
§ 52 – Arbeitszeit 
§ 53 – Mehrarbeit 
Wir bitten um besonderen Erörterungstermin, um die
in der Besprechung vorgetragenen Probleme bei der
Umsetzung dieser Vorschriften gemeinsam zu lösen. 
§ 55 – Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
Im Zusammenhang mit § 55 Absatz 3 Nr. 2 wird an-
geregt, die Altersgrenze des vollendeten 55. Lebens-
jahres vor dem Hintergrund eventueller Altersdiskri-
minierung zu streichen. Stattdessen könnte (ver-
gleichbar mit Artikel 1 § 95 Dienstrechtsneuord-
nungsgesetz) eine maximal zulässige Beurlaubungs-
dauer von beispielsweise 10 Jahren normiert werden. 
§ 70 – Dienstkleidung 
Es ist ein neuer Satz 3 einzufügen, und zwar „Die Kos-
ten für die Dienstkleidung werden vom Dienst herrn
übernommen“. Diese Ergänzung ist notwendig, um
klarzustellen, dass der Dienstherr die Kosten für die
Dienstkleidung für die Beamtinnen und Beamten zu
tragen hat, da die Dienstkleidung ausschließlich im
Interesse des Dienstherrn getragen werden muss. 
Wir bitten um besondere Erörterung mit Ihnen. 
§ 76 – Beihilfen 

Auf unsere Stellungnahme vom 1. September 2008
zum Entwurf eines 27. Gesetzes zur Änderung des
Landesbeamtengesetzes – 27. LBÄndG – und dem

Erlass einer Berliner Beihilfeverordnung nehmen wir
Bezug. 

§ 77 – Reise- und Umzugskosten 

Nach Auffassung des dbb berlin ist zu dem in § 77
Absatz 3 nunmehr vorgesehenen möglichen Verzicht
auf Reisekostenvergütung und Auslagenerstattung
des Bundesreisekostengesetzes grundsätzlich Fol-
gendes anzumerken: Landesbeamtinnen und Lan-
desbeamte müssen im Regelfall auch weiterhin ei-
nen Anspruch auf Erstattung der ihnen im Zu-
sammenhang mit der Dienstausübung entstande-
nen Reisekosten und Auslagen haben. Keinesfalls
darf sich vor dem Hintergrund der in der Begrün-
dung zum Gesetzesentwurf genannten Vermeidung
höherer Ausgaben bei den Reisekosten aufgrund der
Haushaltslage eine Art negative Verwaltungspraxis
dahingehend ausbilden, dass vonseiten der Dienst-
stellen ein Verzicht auf Reisekosten als Regelfall dar-
gestellt wird und die Beamtinnen und Beamten da-
hingehend beeinflusst werden. 

Auch bei der Neuregelung in § 77 Absatz 4 ist darauf
hinzuweisen, dass das wirtschaftlichste Verkehrs-
mittel denknotwendig nur im Rahmen einer Ge-
samtabwägung ermittelt werden kann. Denn das
preisgüns tigste und vor diesem Hintergrund gegebe-
nenfalls als wirtschaftlichstes einzustufende Ver-
kehrsmittel kann im Hinblick auf längere Fahrzeiten,
häufiges Umsteigen o. ä. und damit verbundene län-
gere Abwesenheitszeiten im Einzelfall durchaus inef-
fizient sein. Um seitens der Dienststellen eine Ausle-
gung von § 77 Absatz 4 ausschließlich unter Reise-
kostenaspekten zu vermeiden, sollte aus unserer
Sicht die vorzunehmende Gesamtabwägung im Ge-
setzestext deutlich werden. Vor diesem Hintergrund
ist der inzwischen neu hinzugekommene Satz 2, wo-
nach die Dienstbehörde Ausnahmen zulassen kann,
durchaus als positiv zu bewerten. 

Die in Absatz 6 vorgesehene Regelung, nach der un-
ter anderem bei Abordnungen und Versetzungen
innerhalb des Landes Berlin, in die an das Land Ber-
lin angrenzenden Landkreise und in die kreisfreie
Stadt Potsdam kein Tage- und Trennungstagegeld
nach §§ 6, 15 des Bundesreisekostengesetzes und §
12 des Bundesumzugskostengesetzes mehr gewährt
wird, kann im Einzelfall zu unzumutbaren Belastun-
gen und einer unverhältnismäßigen Schlechterstel-
lung der Berliner Landesbeamtinnen und Landesbe-
amten im Verhältnis zu Landesbeamtinnen und Lan-
desbeamten anderer Länder führen. Denn zum Bei-
spiel die zurückzulegenden Entfernungen von einem
Wohnort im nördlichen Teil Berlins in den südlichen
Außenbezirk eines im Süden Berlins angrenzenden
Landkreises kann erhebliche Fahrzeiten und -kosten
mit sich bringen, die eine unverhältnismäßige Belas-
tung des Beamten/der Beamtin und seiner/ihrer Fa-
milie nach sich ziehen. Von der Neuregelung in die-
ser Form sollte daher Abstand genommen werden.

Die Einfügung der Worte „oder Einsatzort“ in Absatz
7 gegenüber der Vorfassung ist eine sinnvolle Klar-
stellung. 
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Wir bitten aus grundsätzlichen Erwägungen um 
besondere Erörterung.

§ 78 – Sachschadenersatz 

In die Neuregelung zum Sachschadenersatz ist in Ab-
satz 1 ein neuer Satz 2 eingefügt worden, wonach ei-
ne Ersatzleistung für beschädigte, zerstörte oder ab-
handen gekommene Gegenstände des Beamten oder
der Beamtin ausgeschlossen ist, wenn der Schaden
durch die Beamtin oder den Beamten vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist. Der
Begründung zufolge hätten Auslegungsschwierigkei-
ten in der Vergangenheit diese ergänzende Klarstel-
lung notwendig gemacht. Darüber hinaus wird in der
Begründung ausgeführt, eine Berücksichtigung von
leicht fahrlässigem Verhalten erfolge im Rahmen ei-
ner Ermessensentscheidung. Hierbei sollte allerdings
berücksichtigt werden, dass es sich bei leichter Fahr-
lässigkeit um ein unerhebliches und zu vernachlässi-
gendes Verschulden handelt, welches im Regelfall zu
keiner Haftung im Arbeitsleben führt. Eine Auftei-
lung der Haftung nach Billigkeits- und Zumutbar-
keitsgesichts punkten im Rahmen einer Ermessens-
entscheidung kommt regelmäßig erst bei normaler
Fahrlässigkeit in Betracht. Um allgemein anerkannte
Haftungsmaßstäbe im Beamten-, Arbeits- bzw. Tarif-
recht zu wahren, sollte der Begründungstext inso-
weit angepasst werden. 

Nach Absatz 3 der neuen Gesetzesfassung ist vorge-
sehen, dass der Anspruch auf Sachschadenersatz ent-
fällt, wenn dieser nicht innerhalb einer Ausschluss-
frist von drei Monaten nach Eintritt des Schadense-
reignisses geltend gemacht wird. Vor dem Hinter-
grund dieser relativ knapp bemessenen Ausschluss-
frist sollte aus Sicht des dbb berlin im Landesbeam-
tengesetz eine Verpflichtung der Dienststellen nor-
miert werden, in ausreichender Art und Weise über
diese Fristenregelung zu informieren. Dies erscheint
aus Fürsorgegesichtspunkten geboten. 

§ 83 – Beteiligung der Spitzenorganisationen 

Durch den vorgesehenen Wegfall des § 60 Absatz 2
in derzeit geltender Fassung werden die Beteili-
gungsrechte auf Spitzenorganisationen konzentriert. 

Nach Auffassung des dbb berlin sollte § 83 im Zuge
der Anpassung zumindest um grundlegende Rege-
lungen zum Beteiligungsverfahren ergänzt werden.
So sollte unter anderem normiert werden, dass die
Spitzenorganisationen frühzeitig, fortlaufend, um-
fassend und anhand der einschlägigen Unterlagen
unterrichtet werden. Zudem sollte aus besonderem
Anlass innerhalb angemessener Zeit eine Erörterung
mit dem zuständigen Senator oder Staatssekretär
beantragt werden können, bevor eine Entscheidung
herbeigeführt wird. Auch sollte eine angemessene,
mindestens sechswöchige Frist zur Stellungnahme
festgeschrieben werden. Denn nur so kann insbe-
sondere bei umfangreichen Gesetzgebungsvorhaben
eine umfassende Stellungnahme unter angemesse-
ner Beteiligung der jeweils betroffenen Mitglieds-
/bzw. Fachgewerkschaften erstellt werden. Darüber

hinaus wären Regelungen zur mündlichen Erörte-
rung der Stellungnahme, zu Gesprächen über allge-
meine und grundsätzliche Fragen des Beamten-
rechts sowie der Verfahrensweise für den Fall, dass
Vorschläge der Spitzenorganisationen keine Berück-
sichtigung gefunden haben, erforderlich. Diese
Grundsätze über die Beteiligung könnten zum Bei-
spiel in der Begründung zum Gesetzesentwurf auf-
genommen werden.

Personalakte

§ 84 – Inhalt und Zugang 

Es wird um Aufnahme eines neuen Absatzes 6 gebe-
ten, und zwar „In anderen Akten oder Aktenteilen
dürfen personenbezogene Daten nicht enthalten
sein. Die Führung von Handakten ist untersagt. Alle
bestehenden sonstigen Akten mit personalbezoge-
nen Daten sind zu vernichten.“

Auf die Erörterungen am 25. November 2008 neh-
men wir zur Begründung ausdrücklich Bezug. 

§ 89 – Entfernung von Unterlagen 

In § 89 Absatz 1 Ziffer 2 wird die in § 56 e bisheriger
Fassung des LBG genannte Frist um ein Jahr verlän-
gert. Nach derzeitiger Regelung sind ungünstige
oder nachteilige der in Abs. 1 genannten Unterlagen
auf Antrag des Beamten nach einem Jahr zu entfer-
nen und zu vernichten. Nach vorgesehener Neufas-
sung soll diese Frist nunmehr zwei Jahre betragen.
Unter Fürsorge- und Schutzgesichtspunkten sollte es
nach Auffassung des dbb berlin bei der bisherigen
Frist von einem Jahr bleiben. 

Beamtenverhältnisse auf Probe für Leitungsfunktio-
nen

§ 97 – Ämter mit leitender Funktion im Beamtenver-
hältnis auf Probe 

Nach § 97 Absatz 1 Satz 2 beträgt die Probezeit ge-
nerell zwei Jahre. Dieser Probezeitraum im Beamten-
verhältnis auf Probe für Leitungsfunktionen ist zwar
gleichlautend mit der bisherigen Regelung in § 10 a.
Vonseiten des dbb wird jedoch angeregt, folgende
Ergänzung vorzunehmen:

„Zeiten, in denen die Beamtin oder der Beamte die
leitende Funktion bereits wahrgenommen hat, kön-
nen auf die Probezeit angerechnet werden. Eine Ver-
kürzung der Probezeit kann, auch neben der vorge-
nannten Anrechnung erfolgen. Die Mindestprobezeit
beträgt ein Jahr.“

Dieser Zusatz würde ein größeres Maß an Flexibilität
ermöglichen für diejenigen Beamtinnen und Beam-
ten, bei denen vor dem Hintergrund im Einzelfall
festzustellender Vorerfahrungen in der Ausübung
von Leitungsfunktionen eine Verkürzung der regulä-
ren Probezeit in Betracht kommt. 

§§ 100, 106, 107

Bezeichnungen: Polizeivollzugskräfte, Feuerwehr-
kräfte, Justizvollzugskräfte

Die zitierten Bezeichnungen scheinen uns nicht, wie
vorgetragen, mit den Prinzipien des Gender Main-
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streaming in Übereinstimmung zu sein, da die
Grundbezeichnung „Kräfte“ ausschließlich Assozia-
tionen hervorrufen wird, dass es sich nur um männ-
liches Personal handelt. 

§ 105 – Polizeidienstunfähigkeit

§ 105 ist im Vergleich zur Vorfassung bei der Bewer-
tung von Polizeidienstunfähigkeit und deren Folgen
sowie der Eröffnung anderer Einsatzmöglichkeiten
teilweise neu gefasst. Neben der Definition und An-
gaben zur Feststellung von Polizeiunfähigkeit in Ab-
satz 1 werden in Absatz 2 die Voraussetzungen einer
Versetzung in ein anderes Amt einer anderen Lauf-
bahn genannt. Aus Absatz 2 Nr. 1 ergibt sich inso-
weit, dass die Versetzung in ein Amt einer anderen
Laufbahn regelmäßig nur dann in Betracht kommt,
wenn die gesundheitliche Eignung für eine Verwen-
dung in Funktionen des Vollzugsdienstes, die die be-
sonderen gesundheitlichen Anforderungen auf Dau-
er nicht mehr erfordern (funktionsbezogene Dienst-
fähigkeit), nicht gegeben ist oder eine solche Ver-
wendung aus zwingenden dienstlichen Gründen
nicht möglich ist. Erstmals wird hier die so genannte
funktionsfähige Dienstfähigkeit explizit genannt
und definiert. Dies begrüßen wir. 

§ 111 – Altersteilzeitbeschäftigung 

Der dbb berlin fordert eine Entfristung der Altersteil-
zeitregelung, da sich das Instrument der Altersteil-
zeit in der Vergangenheit bewährt hat. 

Wir bitten um besondere Erörterung. 

Zu Artikel II – Änderung des Laufbahngesetzes –

§ 13 – Probezeit

Der dbb berlin bewertet die Festlegung einer ein-
heitlichen dreijährigen Probezeit sowie eine einheit-
liche Mindestprobezeit von 18 Monaten für alle
Laufbahngruppen kritisch. Insbesondere für die
Laufbahngruppen des einfachen und mittleren Dien-
stes wirkt sich Vereinheitlichung der Probezeit nach-
teilig auf die berufliche Entwicklung aus. So erhöht
sich die Probezeit eines Beamten oder einer Beamtin
des einfachen Dienstes bei einer nach dem bisheri-
gen Recht denkbaren Reduktion auf die Mindestpro-
bezeit von sechs Monaten (§ 13 Absatz 6 LBG) um
das Fünffache auf drei Jahre. Konnte der Beamte
oder die Beamtin im Regelfall nach zwei Jahren be-
fördert werden, ist dies nun frühestens nach vier
Jahren möglich. Für die Beamten des höheren Dien-
stes ändert sich hingegen nichts. Vor dem Hinter-
grund, dass eine eventuelle Notwendigkeit zur Ein-
führung einer einheitlichen Probezeit noch be-
sonders zu begründen ist, sollte die nach Laufbahn-
gruppen differenziert ausgestaltete Probezeit erwo-
gen werden. 

§ 15 – Beförderung 

Positiv anzumerken ist, dass eine Beförderung nach
dem neu gefassten § 15 Absatz 4 Satz 2 Nr. 2 nun-
mehr auch vor Ablauf eines Jahres nach der Beendi-
gung der Probezeit zulässig ist, wenn Beamtinnen
und Beamte während der Probezeit durchgängig

überdurchschnittlich gute Leistungen erbracht ha-
ben. Dadurch wird die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes insbesondere für hochmotivierte und leis-
tungsstarke Nachwuchskräfte gesteigert. 

§ 25 – Probezeit 

Neu geregelt ist, dass auch bei freien Bewerbern
bzw. Bewerberinnen eine einheitliche Probezeit gel-
ten soll. In der Vorfassung waren noch die derzeit
geltenden Probezeiten gestaffelt für den einfachen
und mittleren Dienst mit drei Jahren und für den ge-
hobenen Dienst mit drei Jahren und sechs Monaten
sowie für den höheren Dienst mit vier Jahren. Mit
Blick auf die Festlegung der regelmäßigen Probezeit
auf einheitlich drei Jahre für alle Laufbahngruppen
in § 13 liegt die Normierung einer einheitlichen Pro-
bezeit auf die freien Bewerber und Bewerberinnen
nahe. Allerdings ist aus unserer Sicht zu bedenken,
dass auch hier insbesondere die Beamtinnen und
Beamten im einfachen und mittleren Dienst von der
Neuregelung sehr viel stärker betroffen sind als die
anderen Laufbahngruppen. 

Artikel IV – Änderung der Verwaltungs-Laufbahnver-
ordnung 

Zu den Neufassungen von §§ 23 und 24 VLVO neh-
men wir auf unsere Stellungnahme vom 22. Septem-
ber 2008 zum Entwurf einer Verordnung zur Ände-
rung laufbahnrechtlicher Verordnungen – 1. VLVO, 2.
FachLVO und 3. AEOhD – Bezug. 

Die Verschärfungen bei den Zulassungsvorausset-
zungen für den Aufstieg lehnen wir nachdrücklich
auch weiterhin ab. 

Wir bitten um besondere Erörterung, da die vorgese-
henen Änderungen nicht mit den öffentlich unter
anderem im Verwaltungsreformausschuss des Abge-
ordnetenhauses vom Innenstaatssekretär erklärten
Zielen für eine Reform des Laufbahnrechts in Über-
stimmung sind.

Artikel IX – Änderung der Verordnung über die Aus-
bildung und Prüfung für den gehobenen Verwal-
tungsdienst an Justizvollzugsanstalten – sowie Arti-
kel XI – Nr. 19 – Verordnung über die Ausbildung
und Prüfung für den mittleren Verwaltungsdienst an
Justizvollzugsanstalten - 

Wir haben am 25. November 2008 vorgetragen, dass
unserer Kenntnis nach diese Laufbahnen geschlos-
sen sind. Eine Überprüfung wurde zugesagt. 

Artikel X – Änderung der Schullaufbahnverordnung 

Artikel XI – Lehrerbildungsgesetz 

Es wurde von uns zugesagt, dass die Bildungsge-
werkschaften im dbb berlin direkt mit der Bildungs-
verwaltung hierzu Kontakt aufnehmen. 

Artikel XI – Folgeänderungen in weiteren laufbahn-
rechtlichen Vorschriften 

Nr. 5 – Verordnung über die Ausbildung für den ein-
fachen Verwaltungsdienst –

Wir treten für die Abschaffung des einfachen Diens -
tes bzw. Überführung in den mittleren Dienst ein.
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Auf unsere Vorschläge zur Erweiterung des Landes-
besoldungsgesetzes weisen wir hin.

Nrn. 16 und 18 – Verordnung über die Ausbildung
des Justizwachtmeisterdienstes sowie Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung von Rechtspfle-
gern 

Diese Bestimmungen liegen noch nicht vor. Eine
Unterrichtung wurde zugesagt.

Nr. 17 – Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die
Laufbahn des Justizvollstreckungsdienstes 

Infolge organisatorischer Neuordnungen der Kassen
erfolgt keine Ausbildung mehr für diese Laufbahn.
Die APO kann aufgehoben werden. 

Nrn. 20 und 21 – Verordnung über die Ausbildung
und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwalts -
diens tes sowie Verordnung über die Ausbildung und
Prüfung für den mittleren Justizdienst 

Beide Änderungsverordnungen liegen nicht vor. Eine
weitere Unterrichtung wurde zugesagt. 

Nr. 22 – Verordnung über die Laufbahn des allge-
meinen Vollzugsdienstes an Justizvollzugsanstalten

Wir bedauern sehr, dass von der Senatorin für Justiz
nicht der Vorschlag unterbreitet worden ist, für den
allgemeinen Vollzugsdienst laufbahnrechtlich nicht
nur den mittleren Dienst sondern auch den gehobe-
nen Dienst zu beschreiben. Dies entspricht insbeson-
dere nicht den vielfach geäußerten Absichten, wei-
tere Stellen für Ämter im gehobenen Dienst neben
den vorhandenen fünfzehn Planstellen im Stellen-
plan ab 2010 einzustellen. 

Den Austausch des Wortes „Justizvollzugssekretär-
anwärter“ mit dem Wort „Justizvollzugsobersekre-
täranwärter“ begrüßen wir, da damit einer Anre-
gung des dbb berlin gegenüber der Senatorin für
Justiz Rechnung getragen wird. 

In § 11 – Schlussvorschriften – bitten wir neben den
Bezeichnungen „Beamte“ und „Justizvollzugsbeam-
te“ die Worte „Beamtinnen“ und „Justizvollzugsbe-
amtinnen“ entsprechend der Neufassung des Lan-
desbeamtengesetzes aufzunehmen. 

Nr. 24 und 25 – Verordnung über die Ausbildung
und Prüfung für Gerichtsvollzieher sowie Verord-

nung über die Ausbildung und Prüfung von Be-
reichsrechtspflegern zu Rechtspflegern 

Die Änderungen in den Verordnungen liegen bisher
uns nicht vor. Eine weitere Unterrichtung wurde zu-
gesagt. 

Auf die VO über die Ausbildung und Prüfung von Be-
reichsrechtspflegerinnen und -rechtspfleger kann
verzichtet werden, da eine Ausbildung im Zu-
sammenhang mit der Übernahme des Personals aus
der ehemaligen DDR als abgeschlossen zu betrach-
ten ist. 

Für die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung
für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher
melden wir besonderen Gesprächsbedarf bereits
hinsichtlich einer Überführung der Ausbildung in ei-
nen Studiengang an der neuen Fachhochschule für
Wirtschaft und Recht ab 1. April 2009 an. 

Artikel XII – Änderung des Landesbesoldungsgeset-
zes 

Auf unsere eingehende Stellungnahme vom 29. Ok -
tober 2008 nehmen wir Bezug und bitten um unver-
zügliche Erörterung. 

Artikel XIII – Gesetz zur Ersetzung einzelner Bestim-
mungen des Beamtenversorgungsgesetzes im Land
Berlin 

Auf unsere besondere Stellungnahme vom 29. Ok -
tober 2008 weisen wir hin und bitten weiterhin um
unverzügliche Erörterung. 

Artikel XIV – Folgeänderungen in sonstigen dienst-
lichen Vorschriften 

Ab Nr. 13 ist die Nummerierung nicht nur zu über-
prüfen, sondern auch mit der Nummerierung in der
Begründung zum Gesetzesentwurf abzustimmen. 

Nr. 24 – Personalvertretungsgesetz

Zur Änderung von § 40 Absatz 1 wird auf die Aus-
führungen zu § 77 des neu gefassten LBG hingewie-
sen.

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme haben wir
Frau Petersen direkt zugeleitet.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Joachim Jetschmann,

Landesvorsitzender
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